
volkshilfe. 
WIEN 

Rekommandiert 

Bundesministerium für Arbeit Soziales BMASGPK [Bundenmi Pflege und Konsumentenschutz 
Einlauf- u. Mirage Abteilung IX/B/4 Eing. Nr: IMAP9E APY ODS 

en Eingel.: 29, Dez, 2025 Stubenring 1 

1010 Wien 

Wien, am 17.12.2025 

Übermittlung des Förderungsvertrages 

Anbei schicken wir Ihnen ein unterzeichnetes Exemplar des Förderungsvertrages für das 

Projekt SOPHIE - BeratungsZentrum für Sexarbeiterinnen 2026-2027! 

Vielen Dank, 

mit freundlichen Grüßen 

Büro der an 

VOLKSHILFE WIEN GEMEINNÜTZIGE BETRIEBS-GMBH 

Favoritenstraße 83, 1100 Wien 

FN 443962 k; UID: ATU70085739; 

www.volkshilfe-wien.at / www.facebook.com/VolkshilfeWien 

m JETZT SPENDEN: 
www.volkshilfe-wien.at/spenden 

OekoBusiness Wien 
Ausgezeichnet 

2022 a4 









Zu GZ: 2025-0.843.238 

Gesamtförderungsbetrag des Projekts nicht erhöht und die Erreichung des Förderungszwecks 

nicht gefährdet wird. 

(3) Umschichtungen zu neuen (im genehmigten Finanzplan nicht enthaltenen) 

Ausgabenpositionen, über 25 % hinausgehende Umschichtungen von Kostenansätzen bei 

Sachkosten sowie Überschreitungen bei den Personalausgaben generell sind nicht zulässig. 

Derartige Änderungen bedürfen einer Zusatzvereinbarung gemäß 8 7. 

(4) Nach Ende der Laufzeit der Förderung bestehen aber Pflichten aus dem 

Förderungsvertrag weiter, insbesondere Nachweis-, Berichts- und Aufbewahrungspflichten. 

(5) Werden im genehmigten Finanzplan für die einzelnen Kostenpositionen keine Beträge in 

der Spalte „/om BMASGPK genehmigt” festgelegt, gelten die Beträge in der Spalte „beim 

BMASGPK zur Förderung beantragt” als Höchstbeträge gem. §3 (2) und (3). Der 

Gesamthöchstbetrag in 83 (1) bleibt davon unberührt und wird unter keinen Umständen 

erhöht. 

54 

Besondere Förderungsbedingungen 

Keine. 

85 

Auszahlung der Förderung 

(1) Die Auszahlung der Förderung erfolgt insoweit, als es sich um förderbare Kosten handelt 

sowie nach Prüfung der Voraussetzungen und Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag 

verbundenen Auflagen und Bedingungen. 

(2) Es ist vorgesehen, die Förderung in drei Tranchen, nach Erfüllung der nachstehenden 

Bedingungen auszuzahlen: 

UR 67.000,00 nach Rechtskraft des gegenständlichen Förderungsvertrags, spätestens im EUR 67.000,00 
Jänner 2026, 

UR 60.000,00 nach Übermittlung und Abnahme eines kurzen Zwischenberichts zum 31. EUR 60.000,00 
Dezember 2026 (Übermittlung an das Sozialministerium bis spätestens 31. Jänner 2027) im 

Februar 2027, 

und maximal EUR 15.224,50 nach Übermittlung und Abnahme eines Sach-/Endberichts und 

des Verwendungsnachweises zum 31. Dezember 2027. 

(3) Die Förderung bzw. vereinbarte Teilzahlungen werden auf das im Antrag angeführte 

Bankkonto, BAN i on Si: se wiesen. 

(4) Es sind alle im Zusammenhang mit der Förderungsabwicklung verbundenen Ausgaben 

und Einnahmen auf einer speziellen nur für das Projekt eingerichteten Kostenstelle im 
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Zu GZ: 2025-0.843.238 

Die Förderungsnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass die missbräuchliche Verwendung von 

Förderungsmitteln strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

Mit der Unterschrift unter diesen Förderungsvertrag bestätigt die Förderungsnehmerin 

gleichzeitig, die angeführten Vertragsbestandteile übernommen und deren Inhalt 

zustimmend zur Kenntnis genommen zu haben. 

Die Förderungsnehmerin: 

WIEN am 17.14.2925 

(Name in Blockbuchstaben) 

(Name in Blockbuchstaben) 

Rechtsgültige Unterfertigung 

(bei Vereinen: Vereinsstampiglie und 

Unterschrift der gemäß Vereinsregister 

zeichnungsberechtigten Organe; bei 

Unterzeichnung mittels qualifizierter 

elektronischer Signatur kann die 

Vereinsstampiglie entfallen) 
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Beilage Information zur Datenverarbeitung (Datenverarbeitungsauskunft) 

Das Sozialministerium verarbeitet im Zusammenhang mit der Durchführung des 

gegenständlichen Förderungsvertrages personenbezogene Daten der Förderungsnehmerin. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf solche personenbezogenen Daten, die 

entweder unmittelbar in den Anwendungsbereich der DSGVO oder unter den Schutz des DSG 

fallen. Gemäß Art 13 und 14 DSGVO erteilt das Sozialministerium die nachstehenden 

Informationen. Diese Beilage ist integraler Bestandteil des Förderungsvertrages. 

1. Verantwortliche:r für die Datenverarbeitung: 

Das Sozialministerium ist alleiniger Verantwortlicher für die Verarbeitung im Rahmen der 

Förderungsgewährung und Abwicklung des Förderungsvertrages anfallenden 

personenbezogenen Daten. 

Datenschutzbeauftragte sind: 

2. Arten von personenbezogenen Daten und deren Quelle: 

Es werden grundsätzlich jene personenbezogenen Daten verarbeitet, welche das 

Sozialministerium aufgrund des Förderungsantrags oder der Berichte und Nachweise der 

Förderungsnehmerin erhalten hat. Zu den personenbezogenen Daten zählen insbesondere 

Personalien der Förderungsnehmerin und am Projekt mitwirkender natürlicher Personen 

(Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag etc.), Legitimationsdaten (Ausweis), 

Kontoverbindung, Vermögenslage, Befähigungsnachweise, Daten zum förderbaren Projekt, 

Dokumentationsdaten (insbesondere Dokumentation der Förderungsvergabe wie z.B. 

Einlangen des Förderungsantrag, Gutachten zur Vorbereitung der Förderungsentscheidung, 

Begründung der Förderungsentscheidung; Dokumentation von Kontrollen oder von der 

Abnahme des Verwendungsnachweises), Korrespondenzdaten, Verarbeitungsergebnisse, die 

das Sozialministerium selbst generiert (z.B. Evaluierungsdaten und Evaluierungsergebnisse; 

aktenmäßige Archivierung), sowie personenbezogene Daten, die für die Erfüllung gesetzlicher 

Anforderungen (wie z.B. Daten für die Erstellung des Förderungsberichtes, Daten des 

Förderungsvertrages inklusive Förderungsantrag im Rahmen der Einvernehmensherstellung 

mit dem Bundesminister für Finanzen sowie zur Rechnungshofkontrolle) erforderlich sind. 

Weiters werden durch Transparenzportalabfragen gemäß § 32 Abs. 5 TDBG 2012 und allenfalls 

auch durch Rückfragen bei anderen Förderungsstellen erhoben, ob die Förderungsnehmerin 

Förderungen erhalten hat oder eine Förderungsgewährung beabsichtigt ist. Werden von einer 
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